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Erledigung des Prüfberichtes 

Der Stadtrechnungshof Wien unterzog die Internetzugriffe in der Magistratsabteilung 69 

einer stichprobenweisen Prüfung. Der diesbezügliche Bericht des Stadtrechnungshofes 

Wien wurde am 19. März 2015 veröffentlicht und im Rahmen der Sitzung des Stadt-

rechnungshofausschusses vom 26. März 2015, Ausschusszahl 31/15 mit Beschluss zur 

Kenntnis genommen. 

 

 

Kurzfassung des Prüfberichtes 

Im Rahmen der Einschau des Stadtrechnungshofes Wien wurde eine stichprobenweise 

Prüfung der Internetzugriffe in der Magistratsabteilung 69 für den Zeitraum der Jahre 

2011 bis 2013 durchgeführt.  

 

Das vorrangige Ziel einer Zugriffskontrolle ist die Integrationssicherstellung und die Si-

cherstellung einer strengen Vertraulichkeit von Informationen. Die Zugriffskontrolle ist 

somit eine Überwachung wie auch eine Steuerung des Zugriffs auf bestimmte Ressour-

cen.  

 

Aufgrund der vom Stadtrechnungshof Wien vorgelegten Unterlagen der Magistratsabtei-

lung 69 stellte dieser fest, dass die gesetzten Maßnahmen seitens der Dienststellenlei-

tung der Magistratsabteilung 69 zur Kontrolle und Steuerung der Internetzugriffe mit 

großer Sorgfalt durchgeführt wurden.  

 

Als Verbesserungspotenzial erschien dem Stadtrechnungshof Wien ein noch zu erstel-

lendes schriftliches Benutzerinnen- bzw. Benutzerberechtigungskonzept und die Fest-

legung einer klaren Stellvertreterinnen- bzw. Stellvertreterregelung für den IKT-

Beauftragten der Magistratsabteilung 69. Ebenso sollte künftig seitens des IKT-

Beauftragten ein stärkeres Augenmerk auf die Dokumentation des Schulungsbedarfes 

der Magistratsabteilung 69 gelegt werden. Die Magistratsabteilung 69 sagte zu, sämtli-

chen Empfehlungen des Stadtrechnungshofes Wien zu folgen und die notwendigen 

Schritte zu setzen. 
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Bericht der Magistratsabteilung 69 zum Stand der Umsetzung der Empfehlungen 

Im Rahmen der Äußerung der geprüften Stelle wurde folgender Umsetzungsstand in 

Bezug auf die ergangenen 3 Empfehlungen bekannt gegeben: 

 

 

Stand der Umsetzung der  
Empfehlungen 

Anzahl Anteil in % 

Umgesetzt 2 66,7 

In Umsetzung 1 33,3 

Geplant - - 

 

Nicht geplant - - 
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Umsetzungsstand im Einzelnen 

Begründung bzw. Erläuterung der Maßnahmenbekanntgabe seitens der geprüften Stel-

le unter Zuordnung zu den im oben genannten Bericht des Stadtrechnungshofes Wien 

erfolgten Empfehlungen, der jeweiligen Stellungnahme zu diesen Empfehlungen seitens 

der geprüften Stelle und allfälliger Gegenäußerung des Stadtrechnungshofes Wien: 

 

 

Empfehlung Nr. 1 

Der Stadtrechnungshof Wien empfahl die Festlegung einer Stellvertretungsregelung für 

den IKT-Verantwortlichen der Magistratsabteilung 69. Damit wäre eine durchgehende 

gesicherte Vorgangsweise in der Bearbeitung der IKT-Agenden, z.B. im Krankheitsfall 

oder allfälligen anderen Absenzen, sichergestellt. 

 

Stellungnahme der geprüften Stelle: 

Bis dato wurden die Agenden des IKT-Verantwortlichen durch ei-

nen Bediensteten abgedeckt. Im Hinblick auf die immer umfang-

reicher werdenden Agenden wurde allerdings bereits mit der Eig-

nungsfeststellung (und in weiterer Folge entsprechenden Schu-

lungen und Ausbildungen) einer Stellvertreterin bzw. eines Stell-

vertreters begonnen. Dadurch kann diese Empfehlung des Stadt-

rechnungshofes Wien ehestmöglich umgesetzt werden.  

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung wurde umgesetzt. 

 

Mit 15. Oktober 2015 erfolgte die Besetzung eines Mitarbeiters der Magistratsabtei-

lung 69 als Stellvertreter des IKT-Verantwortlichen. Dieser Mitarbeiter war bereits IKT-

Beauftragter in der Magistratsabteilung 50 und kann somit die Tätigkeiten des IKT-

Beauftragten ohne größeren Schulungsaufwand bewältigen. 
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Empfehlung Nr. 2 

Der Stadtrechnungshof Wien empfahl die Etablierung eines schriftlichen Benutzerinnen- 

bzw. Benutzerberechtigungskonzepts für die Magistratsabteilung 69. Dadurch soll künf-

tig eine dokumentierte und stringentere Vorgangsweise bei der Durchführung der 

Vergabe von IT-Berechtigungen unabhängig von der Person des IKT-Verantwortlichen 

gewährleistet sein. 

 

Stellungnahme der geprüften Stelle: 

Auch in diesem Punkt wurde zwar bis dato das Auslangen mit der 

bisherigen Vorgehensweise gefunden. Nichtsdestoweniger wird 

die Magistratsabteilung 69 aber schon allein aufgrund des gestie-

genen Aufgabenbereichs der Empfehlung des Stadtrechnungsho-

fes Wien folgen, um die Erledigung der Tätigkeiten unabhängig 

von der Person des IKT-Verantwortlichen zu ermöglichen.  

 

Sämtlichen Arbeitsplatzbeschreibungen wird ein schriftliches Be-

nutzerinnen- bzw. Benutzerberechtigungskonzept angeschlossen 

werden, um künftig die Vergabe bzw. Änderungen von IKT-

Berechtigungen transparent und nachvollziehbar zu dokumentie-

ren, evaluieren und kontrollieren.  

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung befindet sich in Umsetzung. 

 

Es wurde vom IKT-Verantwortlichen für neueintretende Bedienstete eine Datenschutz-

erklärung sowie eine Aufstellung über die benötigten EDV-Berechtigungen erstellt, die 

von jeder bzw. jedem Bediensteten gegengezeichnet werden. 

 

Für die bestehenden Bediensteten werden diese Aufstellungen ebenfalls nachgeführt. 
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Empfehlung Nr. 3 

Spezielle EDV-Schulungen wurden durch den IKT-Referenten in der Magistratsabtei-

lung 69 vor Ort angeboten. Entsprechende Bedarfserhebungen für notwendige EDV-

Ausbildungen der Bediensteten lagen dem Stadtrechnungshof Wien nicht vor. Der 

Stadtrechnungshof Wien empfahl daher, dass künftig der Dokumentation der Daten zur 

Erhebung des Schulungsbedarfes innerhalb der Magistratsabteilung 69 ein stärkeres 

Augenmerk geschenkt werden sollte. 

 

Stellungnahme der geprüften Stelle: 

Die Magistratsabteilung 69 wird auch dieser Empfehlung des 

Stadtrechnungshofes Wien folgen. Bisher wurden die für notwen-

dig erachteten Schulungen und Ausbildungen im persönlichen 

Gespräch erhoben und die notwendigen Schritte gesetzt. Künftig 

wird in Zusammenarbeit mit dem Ausbildungsbeauftragten und 

den jeweiligen Fachbereichsleitungen eine entsprechende Doku-

mentation der Bedarfserhebungen für notwendige EDV-

Ausbildungen der Bediensteten erstellt sowie regelmäßig evaluiert 

und kontrolliert werden. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung wurde umgesetzt. 

 

Es wurde seitens der Fachbereichsleitungen in Zusammenarbeit mit den Bediensteten 

erhoben, welcher Schulungsbedarf notwendig ist. Dieser Schulungsbedarf wurde ge-

sammelt in einer Excelliste dargestellt, um einerseits den zu erwartenden Schulungsbe-

darf darzustellen, andererseits etwaige Schulungen auch dienststellenspezifisch gestal-

ten zu können. 

 

 

 

Für den Stadtrechnungshofdirektor: 

Mag. Manfred Jordan 

Wien, im November 2015 


